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Angesparte Grundrente nach dem Opferentschädigungsgesetz ist kein 
verwertbares Vermögen 
 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 27.05.2010, Az. BVerwG 5 C 7.09 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der 5. Senat des Bundesverwaltungsgerichtes hat am 27.05.2010 entschieden, dass der 
Einsatz einer angesparten Beschädigtengrundrente als Vermögen zur Deckung eines 
sozialhilferechtlichen Bedarfs grundsätzlich eine Härte bedeutet und daher regelmäßig 
nicht verlangt werden kann. 
 
Ich habe die entsprechende Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichtes beigefügt. 
Sobald mir das schriftliche Urteil vorliegt, werde ich Sie informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez.: 
Matthias Krömer 
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